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Anmerkung

tun RA Dr. Jun Ha ckei ‚‚/11,1, Lan chhtt

Die Entscheidung des 2. Srrafve,uus des BavOhLG ist mit Blick
auf die Revisihilität von Verstößen bei der Schöffenwahl und
den Erfolg von hierauf gestützten Besetzungsrüuen von grund
legender Bedeutung. Ihr ist — soviel sei bereits an dieser Stelle
gesagt — mit Nachdruck zu widersprechen.
Dieser Ruge lag folgender Sachverhalt zugrunde: Beim AG R.‘
‘waren im Jahre 1992 die Schöffen für die Schöffenwahiperiode
1993 — 1996 gewählt worden. Die von den Gemeinden gern. § 36
Abs. 1 S. 1 GVG aufzustellenden Vorschlagslisten lagen in den
meisten Gemeindekanzleien lediglich zu den üblichen 0ff-
nungszeiten auL Eine Einsichtnahme in die Vorschlagslisten
der Gemeinden war mithin an Samstagen. Sonntagen und/oder
gesetzlichen Feiertagen nicht möglich. Mii der Revision rügt
der Revisionsführer. daß die Auflegung der Vorschlagslisten
zur Schöffenwahl beim Amtsgericht R. in den jeweiligen Ge
meinden durch diesen Umstand weniger als die erforderlichen
sieben Tage—und mithin nicht dem Erfordernis des §36 Ahs.3
5. 1 GVG entsprechend — erfolgte.
Das BuyOhLG stützt seine abweichende Auffassung vermeint
lich auf den Wortlaut der Vorschrift. verkürzt diesen jedoch un
zulässig. indem es lediglich auf den Begriff der lVr,c/,c abstellt.
Das Gesetz spricht in §36 Ahs.3 S. 1 GVG ausdrücklich davon,
daß die Vorschlagslisten eine lVi,d,e cii ieder,nunns Ei,,sichi
iufzulegcn sind. Die entscheidende Frage hei der Auslegung
der Vorschrift des §36 Ahs.3 S. 1 GVG ist mithin nicht, wie
lange nun eine Woche ist) Vielmehr ist zu fragen. oh in der
Woche auch tatsächlich die Einsichtnahme in die Vorschlagsli
sten zu gewähren ist.
Ein Blick in die Materialien zum Gerichtsverfussungsgesetf
bringt hier einen möglichen Ansatzpunkt für eine Auslegung
des § 36 Abs. 35.1 GVG. Es heißt hier:
Nach dein Entwurf wird mit der Aufstellung der Urliste‘ der
Vorsteher der Gemeinde oder des gemeindeähnlichen Verban
des beauftragt. Die Urliste soll eine Woche lang äffriit/ic‘/,° aus
gelegt werden, damit während dieser Zeit gegen die Richtig
keit und Vollständigkeit der Liste Einspruch erhoben werden
kann.7
Diese Diktion wurde auch durch den bayerischen Gesetzgeber
in § II S. 1 der Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayeri
schen Staatsministerien der Justiz und des Inneren5 aufgegrif
fen. Die Uherschrift zu § II der Bekanntmachung lautet: Of
fent/iche Ei,isichtna/u,ie in die Liste,, und § II 5. 1 der ha‘.
Schöffenbekanntmaehung5spricht davon, daß die Varsch/ags/i
sie.., in der Gc,neinc/c eine Woche lang zu jedermanns Einsicht
‘,oft ute gen ist.
Der Senat hätte gut daran getan hei der Auslegung des §36
Abs. 3 5. 1 GVG. den Weg zur grammatischen Auslegung nicht
voreilig auf den Begriff der Wache zu beschränken. Der histo
rische Gesetzgeber hat in 36 Abs. 3 S. 1 G‘G eindeutig die
Diktion eine W0/,e zn jedcrnuanns Einsicht gewählt)“ Berück
sichtigt man nun die herkömmlichen Auslegungskriterien. so
ist der gesetzgeberische Rahmen einer Vorschrift durch den
umgangssprachlichen Wortsinn abgesteckt:‘ Der Wortlaut
einer Regelung bildet somit die absolute Grenze einer zulässi
gen Auslegung.
Greift man mithin — wie der Seim, —zu einem deutschen Wör
terbuch. um den möglichen Wortsinn der Vorschrift des § 36
Abs. 3 5. 1 GVG näher zu ergründen, so ist nicht ausschließlich
auf das Wort Wache abzustellen, sondern auch auf die mit dem
Wochenbegriff unmittelbar verknüpfte Einsicht Jürjedernuinn.
Mit Einsicht ist der Ei,,blick in Doktunente, Unterlagen, Akte,,
o.ä.‘ gemeint. Nun besagt die Semantik zum Begriff der Ein
sieht freilich noch nichts zu der Frage. wie lange dieser »Ein
blick« in die Vorschlagslisten zur Schöffenwahl zu gewähren ist.
Bemüht man nun — wie oben bereits angesprochen — die Moti

ve zum GVG. so eröffnet sich die Intention des historischen
Gesetzgebers Der Regierungsentwurf verfolgte das Ziel. daß
die (Ur—) Liste eine lVöcl,e luug öfTe,ulich ausgelegt ‘verden soll.
Unter öffentlich — und insofern ist wieder grammatisch vorzu
gehen — ist zu “erstehen: lür jeden zugänglich, e,‘reichbw zu,‘
Verfügung stel,e,,d.
Der Wortsinn ist eindeutig. Der historische Gesetzgeber beab
sichtigte. mit der Regelung des § 36 Ahs3 5.1 GVG im Rah
men der öffentlichen Auslegung der Vorschlagslisten gerade
die tatsächliche Einsicht für eine Woche zu ermöglichen. Die
ses ergibt sich aus der Verknüpfung des Wochenl‘egri/fv mit der
Forderung der Einsicht für jedennunn. Insofern griff die »wört
liche Auslegung« des Senats zu kurz. Nicht die Wochenfrist
mußte ausgelegt werden, sondern — und hierauf wurde bereits
oben hingewiesen — der Begriff der einwöchigen Einsicht für
jedermann.
Der Blick auf §43 Abs. 1 StPO und auf weitere gesetzliche Vor
schriften zur Fristherechnung war hier nur die eine Seite der
Medaille. In Frage stand eben nicht das Problem einer tier
kömmlichen Fristbereeluiung. Der Gesetzgeber hat gerade in
§36 Ahs.3 S.l GVG eine andere Wortwahl als z. B. in §43
Abs. 1 StPO getroffen. Soweit ersichtlich, ist dieses die einzige
Vorschrift, in der der Gesetzgeber während einer bestimmten
Frist auch die tatsiichliclie Einsichtsmöglichkeit verlangt.
Dieses Erfordernis verkennt der Senat offensichtlich. “cnn er
lapidar hierzu ausführt, daß dieses»offensichtlich allein den
Adressatenkreis betrifft, aber nichts für die Fristherechnung
besagt.. 3

Das Wortlautargument — wie es hier entwickelt wurde — läßt
sich auch systematisch und vorn Telos der Vorschrift her be
gründen.
Die Auslegung der Vorsclilagslisten zur Schöffenwahl verfolgt
den Zweck. daß damit die Beteiligung der Bevölkerung an dem
System der Laienrichterheteiligung auf eine breite Basis ge
stellt wird.‘5 Jedermann hat gem, §36 Abs.3 5.1 GVG das
Recht. Einsicht in die Vorschlagslisten zu nehmen. Das Ein
sichtsrecht dient der Ermöglichung des Einspruchs — vgl. § 37
GVG — gegen die Aufnahme von Personen in die Liste, welche
nicht in die Liste hätten aufgenommen werden dürfen oder sol
1 e
Mithin verfolgt das Gesetz mit der für jedermann möglichen
Einsichtnahme in die Vorschlagslisten den Zweck, den Bürgern
die Einflußnahme am Zustandekommen der Vorschlagslisten
zu ermöglichen. Erst durch die Wahrnehmung des Einsicbts
rechts ist es möglich, daß die Bevölkerung ihr in §37 GVG
‘verbrieftes« Einspruchsrecht auch sinnvoll ausüben kann. Soll

1 Ve rgleicl, ha re S:tc live rind 1 e v. u rdcii hei entsprechende r Utle rprufu ig im
gcsaosien südi,stbayerisclien Raum lesisteste lt

2 Arg. aus *56 in s. 1 GVG; . . . LrnC \v,,cl:e lang zu jederm,,nns Ein
sicitt

3 Eines Rekurses auf t s craltcie) W,,rterhecl:cr der deutschen Sprache
hätte es niithin nicht hedurfl

4 1/itt, t 1-1 rsis. ). Die gestirn ei, 5111 c riat ien zu dem Ci c ri eins‘ crfassungsgc
setz. Erste Ahicilung. Berlin ts7V.

5 Vgl. zur Urlisk‘ den kurzen gescluchtlicltcn Ut,erhhick hei Kiaacl. (iVG.
2.A. 199.1. *36 Rdnr. 1.

6 lIer c,rl:ebu ig durch \‘e ri.
7 1/oho. (Fn. 4). 85.
8 tlavJMBl t‘$i. 2-15.
9 Ve rgl eic hha re Ve rw,l II ungsvorsehtri fle ii haben u. 1 rdrt,rj,i.t 1 es,

Gern. RdEclal1 des Justitministers. des tuuenmmisters und des Minisiers
für Arbeit. Gesundheit und Soziales v 11.11. 1987, JMBI NW, 265 und
Rhcöitti,i,t-I‘fiulr. Versv:iliungsvorsctirift des Ministcriunis dcr lust‘. des
Ministeriums des Inneren und dr Sport und des Minislers für Soziales
und Familie v. 2tl. II). 980. ißt R Is 4‘l. 2211,

10 Der Wortlaut des (jetzigen) *36 Ahs3 8.1 GVG hat seit dem Regie
rungsentwurf keine Anderung erfahren! Vgl. hohn. (Fn. 4).

lt Vgl. nur Rosöi. Strafrecht Al‘, Bd. 1.1. A. 1997. * 5 Rdnr. 28.
12 flhi,iti,ig (II rsg. )‘ Dc u tseht es tv rt e rbucl,, 1996, 5 (ici, wort: Ei nsiei, t.
13 1)ihiiti,ig. (Fit. 12). Siiehiwiirt: tttfentltch,.
14 Vgl. oben 11.1 a) des Beschlusses.
15 Vgl. zu r 1?i‘e‘hwro,tioo,, der Laie n r, elite rhete ii gang in Dc ulselita nd, Xis‘
‚0q, (Fn.5), * 28 Rdnr. 2.

16 Vgl. nur Ki.s.sl‘l. (Fn. 5). 36 Rdiir. ii: dieses wird auch in, Regierutigs
entwurf ‚uni (iVG betont, 1/oho. (Fit. 4). 83.
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die Bürgerheteiligung am Prozeß der Schöffenwahl, wie es § 37
GVG vorsieht, nicht leerlaufen, ist gern. §36 Ahs.3 5.1 GVG
die tatsäehlkhe Ei,isiebt in die Schöffenvorschlagslisien für je
dermann zu gewähren. Nun sieht man aber auch, wie abwegig
die Auffassung des Senats ist. Es geht, wie oben bereits ange
sprochen, hier nicht um eine (gewöhnliche) Fristherechnung,
sondern om Bürgerheteiligung. 1-her ist die faktische Einsicht
zu gewährleisten. Ubliche Offnungszeiten der Gemeindekanz
leien sind gerade in solchen sensiblen Bereichen nicht geeig
net, die Wahrnehmungsrechte des Bürgers zu beschränken.‘7
Dieses mag man für diejenigen Fälle anders sehen, in denen die
Einsicht in die Schöffenvorschlagslisten auch außerhalb der
Offnungszeiten. insbesondere an Samstagen. Sonn- und Feier
tagen — z. B. im »Gemeindeschaukasten« oder beim Pförtner‘5
— möglich ist. Ist jedoch die Einsicht lediglich in den Gemein
deräumen möglich, ist die Einsicht in die Listen an sieben
Tageii zu ermöglichen. Nur eine solche Auslegung des § 36
Abs. 3 5. 1 GVG wird dem Wortlaut und dem Gesetzeszweck
gerecht.
Sofern der Senat dann die Rspr. des B Vern‘G zu §73 Ahs.3 S. 1
VwVfG bemüht, übersieht er, daß es sich beim Planfeststel
lungsverfahren um eine Monats»frist« handelt, mithin sich die
Nicht-Einsichtsmöglichkeil an Wochenenden und Feiertagen
nicht derart gravierend auswirkt)> Die kurze Wochen»frist«
des § 36 Abs. 3 S. 1 GVG führt dazu, daß sich die Nicht-Ein
sichlsmöglichkeit an Feierlagen und am Wochenende so gra
vierend auswirkt, daß dc facto eine Einsichtsmöglichkeit kaum
hesleht. Diese Situation wird zudem noch durch die teilweise
»spärlichen« Oflnungszeiten der Gemeinden verschärft.
Sowohl vom Wortlaut. als auch vom historischen und systema
tischen Zweck her erfordert § 36 Ahs.3 S.l GVG die Ausle
gung der Schöffenwahl-Vorschlagslisten für sieben Tage. Der
Gesetzgeber fordert hier auch nichts unmögliches von den Ge
meinden. Die Einsichtnahme in die Vorschlagslisten ist durch
die Gemeinden zu ermöglichen. Sollten die Gemeinden über
keinen Pförtner verfügen, bei dem die Lislen auch an Feierta
gen und Wochenenden eingesehen werden könnten — was die
Regel sein wird — so ist die Einsichtnahme über den ötlentli
chen Aushang der Listen an Gemeindetafeln zu veranlassen.
Sofern jedoch eine Einsichtnahme in die Listen an Samstagen.
Sonn- und Feiertagen gänzlich unmöglich ist,2° ist § 36 Abs. 3
5. 1 GVG verletzt.
Über die Revisihilität ist jedoch allein aufgrund eines Fehlers
im Schöffenauswah Iverfahren noch nichts gesagt. Ein Fehler
hei der Wahl, Auslosung und Verteilung der Schöffen soll nur
dann unter §338 Nr.1 StPO fallen, wenn der dem Bereich des
Gerichtes zuzuordnen ist.21
Gern. §39 S.2 GVG hat der Schöffenwahlvorsitzende die Ein
haltung des § 36 Abs. 3 S. 1 GVG zu überprüfen und »die Ab
stellung etwaiger Mängel zu veranlassen«22 Mithin fällt die
Einhaltung des § 36 Abs. 3 5. 1 GVG in den Verantwortungsbe
reich des Gerichtes; die Grundsätze der Entscheidung des 5.
Sri‘afs‘enats des HOlt‘ brauchen mithin im vorliegenden Fall
nicht fruchtbar gemacht zu werden.
Aber auch für Fehler im Bereich innerhalb des Gerichts soll
die Revisihilität gem. §338 Nr.1 StPO nicht a priori anzuneh
men sein. Lediglich wenn ein Fehler auf einer nicht mehr ver
tretbaren Rechtsaut‘fassung gegründet ist, soll die Verletzung
des Justizgrundrechts4des >‘Gesetzlichen Richters‘< revisihel
sein.25
Stellen wir jedoch die Frage der Revisihilität noch einen Mo
ment zurück. Betrachten wir zunächst die zweite Rüge.26 Der
Schöffenwahl beim AG lagen neben den 24 — wie oben dar
gestellt — mangelhaften Listen auch fünf weitere Vorschlagsli—
sten zugrunde. Diese Listen lagen in den jeweiligen Gemein
dekanzleien in der Zeit von Montag bis Freitag derselben
Woche auf.
Das BayOhLG führt hierzu aus, daß diese Auslegungspraxis
der Gemeinden § 36 Ahs.3 5.! GVG widerspricht und gemäß

§39 S.2 GVG auch in den Verantwortungsbereich des Gerich
tes fällt. Der Schöffenwahlvorsitzende hat nämlich die ord
nungsgemäße und fristgerechte Auflegung der gemeindlichen
Vorschlagslisten zu prüfen und die Abstellung der aufgetrete
nen Mängel zu veranlassen.2‘Im vorliegenden Fall hat der
Schöffenwahlvorsitzende jedoch die Listen, welche lediglich
(maximal) fünf Tage zur Einsicht auflagen, unheanstandet ge
lassen. Mithin liegt ein Verstoß gegen §36 Ahs.3 5. 1,39 S.2
GVG vor. Soweit ist dem Senat uneingeschränkt beizupflich
ten. Wenn jedoch der Senat der Revision trotz dieses Fehlers
den Erfolg versagt, ist dieser Auffassung entschieden entge
genzutretcn.25
Das avObLG führt hierzu aus, daß eine Besetzungsrüge nur
dann von Erfolg gekrönt sein könne, wenn die Schöffenwahl
wegen eines besonders schwerwiegenden und offensichtlichen
Mangels nichtig sei.29 Zur Begründung seiner Auflassung führt
der Senat die Kommentierung hei K/einknec/u/Meyer-Gajb,er‘»
an. Schon die 1-leranziehung der Rspr. zu § 42 GVG verwun
dert. Dort geht es um die Frage der Revisihilität von Fehlern
hei der Wahl der Schöffen aus bereits berichtigten Varschlagsli
sie,,>‘ (vgl. §42 Abs. 1 S.1 GVG). Im hier zu entscheidenden
Fall liegt der Sachverhalt etwas anders. Die Frage der Auswir
kung des Fehlers nach § 36 Abs. 3 5. 1 GVG auf die Revisihililät
des Urteils betrifft gerade den Kern der Bürgerheteiligung am
Syslem der Laienrichterheteiligung. Sie betrifft den zentralen
Punkt der Schöffenwahlen im vorbereitenden Verfahren, näm
lich. oh dem Bürger (arg. »jedermann«) die Möglichkeit der
Einsichtnahme in die Listen zum Zwecke der Prüfung der Vor
schläge und späteren Einsprucherhebung ermöglicht wurde.
Die zentrale Bedeutung der Auflegung und Einsichtnahme
durch den Bürger hat der Gesetzgeber u. a. dadurch hervorge
hoben, daß § 36 Abs. S.l GVG zur >‘ist-Vorschrift« erhoben
wurde und zudem über §39 S.2 GVG die Prüfung der Einhal
tung in den Verantwortungsbereich der jeweiligen Sehöffen
wahlgerichte gelegt worden ist, insofern ist die Rspr. zu § 42
GVG nur begrenzt heranziehbar.

(7 M;m denke nur an cincn niisglicl,en, fiktiven. Fall: eine Kleinstgcmcindc
öffnet ihre Gemcindeverw,,Itung lediglich an einem läg in der Woche.
u Id zwar an c mein Dünne rstag. Di c Au> 1 cgong der Vorsctd agstist cn wird
in die Woc 1w um (‘Ii rist i [Ii In mcl f,,It rt gelegt. Eine E insich [na lt mem(ig—
lichkeil würde mithin schon faktisch nicht beslel,en, Schon dieses tniiig—
liche) Beispiel zeigt, daß eine Ausrichtung In den ühhichen Offnungszei
len mit dem Ciesetzeszweck nichl vereinbar ist.

IN Dieses Vorgehen ist in llerlin und an anderen Städten gängige Praxis und
Ii lt si cli hcwiih rt. da c rfaltrungsge mii ß der Bit rger gera dc an diese,‘
1tgen nett r Zeit hat, seine 1 nf,srmal in ‚arc LIII e wa h rzu ne h Inen.

19 Nur soviel sei alt dieser Stelle angemerkt. Auch das 13 V‘r,vf. BayVBI
1986. 153 hat die l‘rnbleniatik der Schließung der Auslegungsriiunte für
eilten Tag tider für ‘mehr läge aus gegebenen, Anlaß« beschiifligt: vgl.
nur Kas, VwVfG, 6. A., 996, § 73 t{dnr. 29ni. N.

21) Und auch keine« Fristverhiingerung« in die nächste wnclte hinein erfnlg
t c.

21 Schlildlter, Das Strafverfahren. 2. A., 983, Rdnr. 728:tiii dieser «Formel«
beslehil zumindesl seit der Entscheidung des 5. Soi,,t.s —fiG/iSt 38,47,51
-— erheblicher Zweifel,

22 Vgl. zum l‘rttfungsumtang nur Käse!, (Fn.5), *39 Rdnr.2f[
23 ltG/ISt 38.47,51 (5
24 Vgl. zum Wesen des Art. 101 1 5.2 GG als objektive Verfassuogsnnrni

und zugt eicti grund rc et,lsii lt n lichtet An spruc lt für jedermann. der in
einen, gerichillichen Verflil,re,t Partei ist, UI ‘r/GE 8,447; 4t),.l6tl.

25 Sdilii, ‚». t Fn. 21). Rd n r. 728 i. N.; D,,ö.s. 1-1 mdb och des 5 trafve rt ei di‘
ger>, 5. A. 1983. Rdnr. 375.

26 Vgl. oben ll.h).
27 Vgt. Kind. (Fn. 5). § 39 Rdnr. 2.
28 1-her null schließt sich der Kreis. Die nachfolgenden Anmerkungen gel

len für beide Rtigen. da nacht der ncr verlrelenen Auffassung aucht hei
ein er Aus 1 egung der Vn rseh l;igsl iste n z. 13. von M 001 ag tiis M on ltg ein
Verslnt.t gegen § 36 III . 1 GVG vorliegt.

29 Vgl. dazu tuch 5, hiöehter, t Fn. 21), 728 ni. N.; Ki,‘ink,, e, iit/, !‚‘v,‘r— f h>ß—
‚‚er, StI‘O, 43.A. 1997. §42 CiV‘Ci Rdnr.8: Doh.s, (Fn.25). Rdnr,375: (oh
jekliv) willkürlich.

3tt tFn. 29). § 42 GVG Rdnr. 8.
3 1 Die Vorscltl agslisl ei,, wc leIte gen,. § 42 (iVG zur Wallt vorliegen, winden

gerade bereits idealiter gem. § 39 5.2 GVG auf Felder hin geprüfl und
bestehende Fehler wurden thgeslelll. Eiasprtiche der Bevölkerung wur
den bereits gem. * 37 GVG erhoben und die Eiosprüeh,e durch dcii
SeId) ne iwalil v,srsilze nd cli gem. § 39 5. 1 G vG zur B e <cli 1 u ßftssung vor
berei (eI.
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Gehen wir zurück und vergegenwärtigen wir uns den Zweck
des §36 Ahs,3 S. 1 GVG. Die tatsächliche Einsjchtmötzliehkeit
in die Vorschlagslisten der Gemeinden soll dem Bürger die
Möglichkeit eines Einspruchs gern. §37 GVG eröffnen, daß in
die Vorschlagsliste Personen aufgenommen wurden, die nicht
hätten aufgenommen werden dürfen (vgl. §32 GVG) oder sol
len (vgl. §33. 34 GVG). Durch die Vorschrift des §36 Abs.3
5.1 GVG soll mithin erreicht werden, daß in die Vorschlagsli
sten nur Namen gelangen, die uneingeschränkt zu Schöffen
wählbar sind» Die Revisihilität des Verstoßes gegen § 36
Ahs.3 S. 1 GVG ließe sich bereits durch den Charakter der Re
gelung als »Ist-Vorschrift« begründen.“ Zumindest bzgl. den
fünf Gemeinden, in denen die Listen lediglich von Montag bis
Freitag auslagen. lag mithin ein klarer Verstoß gegen die ge
setzliche Regelung des § 36 Abs. 3 S. 1 GVG vor?4
Dieses Ergebnis läßt sich auch aus der ratio des § 338 StPO
heraus begründen. Bei der Aufzählung der absoluten Revisi
onsgründe3‘in §338 StPO handelt es sich um die Verletzung
zwingender Grundnormen des Strafprozeßrechts.35Wie oben
bereits dargestellt wurde, bezweckt die Auslegung der Vor
schlagslisten die Einflußnahmemöglichkeit der Bevölkerung
am System der Laienrichterheteiligung. Es handelt sich mithin
um eine Spielart der Offent/ichkeit des Verfahrens,3‘mithin um
eine grundlegende Einrichtung des Rechtstaats?« uni eines der
Strukturprinzipien des Strafprozesses. Betrachtet man die bis
herige Rspr. der BGH-Senate“ und des B Ve;jG4°zu § 338 Nr. 1
StPO. so wird deutlich, daß eine RUge der Verletzung des ge
setzlichen Richters immer dann von Erfolg gekrönt war, wenn
wesentliche Strukturprinzipien der (Strafprozeß-) Verfassung
betroffen waren.

So liegt der Fall hier. Durch die mangelhafte Auslegung der Vor
schlagsliste der einzelnen Gemeinden wurde dem Bürger die Mög
lichkeit zur Einsicht und zur Einspruehserhehung verkürzt. Dieser
Fehler wirkt sich — zumindest nicht ausschließhar — auf die später
durch den Schöffenwahlausschuß gewählten Sehöffen aus. Be
trachtet man die Vielzahl der Gemeinden. in denen unter Verstoß
gegen § 36 Ahs.3 5. 1 GVG die Vorschlagslisten ausgelegt wurden,1‘
so erscheint die Möglichkeit, daß gegen eine Vorschlagsliste Ein-
sprüche erhoben worden wäre, als wahrscheinlich. Mithin hätte die
gem. §39 S.l GVG erstellte Gesamthezirksliste ein anderes Bild
gehabt und dem Schöffenwahtausschuß eine andere Liste zur Aus
wahl vorgelegen. Der Verstoß gegen § 36 Abs..3 S.t GVG war
zudem offensichtliclt. Unabhängig von der Auslegung des Wochen-
begriffs waren in jedem Fit!) die Vorschlaeslisten der fünf Gemein
den. welche lediglich fünf Tage ausgelegt hatten. reehLsfehlerhaft.
Trotz dieses offensichtlichen Mangels wurden die Listen dieser Ge
meinden durch den Schöffenwahlvorsitzenden entgegen §39 S.2
GVG nicht beanstandet. Es wäre Aufgabe des Schöffenwahlvorsit—
senden gewesen, die Gemeinden auf diesen Umstand der fehler
haften Austeung hinzuweisen und die Behebung des Mangels zu
veranlassen.1‘Dieses gilt insbesondere deshalb, da der Schüffen
wahlvorsitzende gänzlich »ohne Not« die Fehler nicht beanstande
te. Die Listen lagen ihm teilweise bereits Ende Mai 1992 zur Prü
fung vor und zudem fand auch die Schöffenwahl im September
1992 noch »recht früh im Jahr« statt.4‘ Nun stammten die beiden
Hilfsschöffen jedoch aus der Liste der Stadt R. Diese Liste lag in
der Zeit von Freitag. den 22.5.1992 bis Freitag. den 29.5.1992 im
Einwohnermeldeamt auf. Donnerstag, der 28.5.1992 war Christi
Himmelfahrt. mithin ein gesetzlicher Feiertag» Berücksichtigt
man nun, daß eine Einsicht sowohl an gesetzlichen Feiertagen und
am Wochenende nicht möglich war, so bestand nur an fünf Tagen
die faktische Möglichkeit der Einsichtnahme.‘< Daß diese Ausle
gungspraxis ebenso §36 Ahs.3 S.l GVG widerspricht, wurde oben
bereits dargelegt. Mithin wurden die beiden Hilfsscl,öffen aus
einer »Urliste«, um den Begriff des Regiernngsentwurfs aufzuneh
tnen, gewählt, die mangelhaft war.
Die Tatsache, daß hei der Schöffenwahl beim Amtsgericht R. auch
Listen von 13 Gemeinden zur Verfügung standen, die gem. §36
Abs. 3 5.1 GVG eine Woche — sieben Tage — zu jedermanns Ein
sicht auflagen» lindert an dieser Einschätzung nichts. tnsofern
wurden die einzelnen Gemeindelisten gem. §39 S. 1 GVG zu einer
gemetnsamen Bezirkshiste zusammengestellt. Der Fehler einer
Liste führt zur Mangelhaftigkeit der gesamten Bezirksliste» Die‘

ses muß zumindest für solche Fälle gelten.in denen—wie hier—der
überwiegende ‘fril der Vorschlagslisten — hier 69% — zu kurz aus
gelegt wurden.

Es nimmt schon wunder, wie das BayObLG den grundgesetz
lich garantierten Rechtsanspruch auf den gesetzlichen Richter
interpretiert. Eine (verölTentlichte) Entscheidung des BGH zu
einer entsprechenden Rüge liegt nicht vor.45 Trotzdem erstaunt
die Oberflächlichkeit des Senats. §36 Ahs.3 S. 1 GVG ist gera
de keine sinnlose Formvorschrift. keine bloße Förmelei. Der
Gesetzgeber hat das Erfordernis der Auflegung unter den in
§36 Abs.3 S.l GVG bestimmten Kautelen zur «Ist-Vorschrift»
erhohpn und die Einhaltung dieser Vorschrift sogar in den
Kompetenzbereich des (Schöffenwahl-) Gerichts gelegt (39
S.2 GVG). Der hohe Stellenwert der Einsichtnahmemöglich
keit in die Vorschlagslisten durch den Bürger wurde vom histo
rischen Gesetzgeber eindeutig hervorgehoben. Gerade die Tat
sache. daß noch keine (veröffentlichte) Entscheidung zur hier
aufgeworfenen Problematik vorlag, hätte der Senat dazu nut
zen müssen,der taxen Handhabung des § 36 Ahs.3 S.l GVG in
vielen Amtsgerichtshezirken eine Absage zu erteilen. Die Bür
gerheteiligung am System der Laienrichterheteiligung ist Aus
fluß des Demokratieprinzips. Mithin ist ein Verstoß gegen §36
Ahs.3 51.39 S.2 GVG als schwerwiegender Mangel anzuse
hen. welcher eine Verletzung des An. 101 Abs. 1 5.2 GG dar
stellt und aufgrund §338 Nr.1 StPO die Revision begründet.
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